
Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung WVS) der Gemeinde Remshalden vom 
19.09.1983 (zuletzt geändert am 02.02.2026) 
 
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
und §§ 2, 8 Abs. 2, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Remshalden am 02.02.2026 
folgende Satzung beschlossen: 
 
Artikel I 
Änderungen und Ergänzungen 
 
Die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die 
Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung WVS) vom 
19.09.1983 wird wie folgt geändert / ergänzt: 
 
§ 15 Kostenerstattung Absatz 1 wird wie folgt ergänzt: 
Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.  
 
§ 36 Beitragssatz wird wie folgt ergänzt: 
Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.  
 
§ 42 Grundgebühr Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
(1) Die Grundgebühren bestehen aus einer Grundgebühr pro Übergabestelle inklusive 
des ersten Wasserzählers und einer Zählergebühr für jeden weiteren Wasserzähler und 
werden gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. 
1.1. Die Grundgebühr pro Übergabestelle inklusive des ersten Wasserzählers beträgt 
bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 
 
Dauerdurchfluss (Q3) 4 10 16 25 

Euro / Monat  (netto) 5,09 12,73 20,38 31,84 

Euro / Monat (brutto, einschließlich 7% Umsatzsteuer) 5,4463 13,6211 21,8066 34,0688 

 
1.2 Die Zählergebühr für jeden weiteren Wasserzähler beträgt bei Wasserzählern mit 
einer Nenngröße von: 
 
Dauerdurchfluss (Q3) 4 10 16 25 

Euro / Monat  (netto) 1,18 2,97 4,75 7,42 

Euro / Monat (brutto, einschließlich 7% Umsatzsteuer) 1,2626 3,1779 5,0825 7,9394 

 
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die 
Grundgebühr. 
 
§ 43 Verbrauchsgebühren Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) 

berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro je m³ 



 ab 01.01.2026  4,03 € (netto) bzw. 4,3121 € (brutto, einschließlich 
7% Umsatzsteuer)  
ab 01.01.2027  4,31 € (netto) bzw. 4,6117 € (brutto, einschließlich 
7% Umsatzsteuer)  

 
§ 53 Umsatzsteuer  
wird ersatzlos aufgehoben 
 
§ 54 Inkrafttreten 
§ 54 Inkrafttreten wird zu § 53 Inkrafttreten 
 
Artikel II 
Inkrafttreten 
 
(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden 

sind, gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt 
des Entstehens der Abgabeschuld gegolten haben. 

(2) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Remshalden, 02.02.2026 
 
gez. Reinhard Molt 
Bürgermeister 
 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. Unbeachtlich sind ferner nach § 2 Abs. 2 KAG Mängel bei der 
Beschlussfassung über Abgabensätze, wenn sie zu einer nur geringfügigen 
Kostenüberdeckung führen. 
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